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Zur Kenntnis:  An das 
Gehaltsamt für das Lehrpersonal 
 
 
An die   
Schulgewerkschaften  
 

 
  
  

  
  
  
  

 
 
Mitteilung 
  
Abwesenheiten des Personals im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand 
aufgrund von COVID - 19  
  
  
Sehr geehrte Schulführungskräfte,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten,  
 
 
es wird mitgeteilt, dass mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 26.04.2020 die Aussetzung der 
Kinderbetreuungsdienste und der didaktischen Tätigkeiten an allen Kindergärten und Schulen bis zum 
17.05.2020 verlängert wurde. Somit kann die Sonderelternzeit COVID-19 aufgrund von Artikel 23 und 25 
des Gesetzesdekrets vom 17.03.2020, Nr. 18, umgewandelt mit Gesetz vom 24. April 2020, Nr. 27, wei-
terhin bis zu diesem Datum beansprucht werden. Alle Informationen zur Anwendung können Sie dem 
Rundschreiben Nr. 15 vom 16.04.2020 entnehmen.  
 
 
Es sind einige Fragen aufgetreten, in welchen Fällen die Sonderelternzeit COVID-19 beantragt werden 
kann, wenn die Familie in Genuss von bestimmten finanziellen Unterstützungen kommt. Die Mitteilung 
des NISF vom 15.04.2020, Nr. 1621, gibt diesbezüglich folgende Informationen: 
 
a)   Die Sonderelternzeit COVID-19 steht nicht zu, wenn: 

 sich der andere Elternteil in Lohnausgleichskasse (cassa integrazione) befindet und somit die 
Arbeitsleistung ausgesetzt ist. Hier ist folgendes zu beachten: wenn der andere Elternteil in 
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Lohnausgleich ist, aber an bestimmten Tagen arbeitet, so kann für diese Tage vom wiederum 
anderen Elternteil die Sonderelternzeit COVID-19 beantragt werden. Wenn der andere Elternteil 
aufgrund der Ausnahmesituation ein reduziertes Arbeitsverhältnis hat und auch einen Lohnaus-
gleich bezieht, so kann der wiederum andere Elternteil die Sonderelternzeit COVID-19 beanspru-
chen! 

 der andere Elternteil Arbeitslosengeld bezieht und somit arbeitslos ist bzw. das Arbeitsver-
hältnis beendet worden ist,  

 der andere Elternteil in Mutterschaft/Vaterschaft ist: in diesem Fall darf für dasselbe Kind nicht 
die Sonderelternzeit COVID-19 beansprucht werden. Sollten aber in der Familie mehrere Kinder 
sein, so kann die Sonderelternzeit COVID-19 für ein anderes Kind beansprucht werden, 

 der andere Elternteil die Sonderelternzeit COVID-19 beansprucht. 

  
b)  Die Sonderelternzeit COVID-19 steht zu, wenn: 

 der andere Elternteil im Krankenstand ist, 
 der andere Elternteil in smart-working ist, 
 der andere Elternteil den ordentlichen Urlaub beansprucht, 
 der andere Elternteil sich in einem unbezahlten Sonderurlaub oder Wartestand befindet (hat ein 

Dienstverhältnis!), 
 der andere Elternteil in Teilzeit arbeitet. Auch an dessen freien Tagen kann der andere Elternteil 

die Sonderelternzeit COVID-19 beanspruchen! 
 die selbständige Gewerbstätigkeit des anderen Elternteils aufgrund der Ausnahmesituation vo-

rübergehend eingestellt ist,  
 die Zulage von 600 € zur Unterstützung von Firmen ausbezahlt wird. 

 
 Es wird darauf hingewiesen, dass diese Mitteilung und sein Inhalt nicht zuletzt aufgrund der ständigen 
Entwicklung der Situation in Bezug auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit aktualisiert und ergänzt 
werden bzw. Änderungen erfahren kann.  
  
Es wird ersucht, die betroffenen Lehrpersonen vom Inhalt dieser Mitteilung in Kenntnis zu setzen.  
  
Für weitere Auskünfte können sich die Lehrpersonen an die Sekretariate der zuständigen Schulstelle 
wenden. 
  
   
Mit freundlichen Grüßen  

Der Abteilungsdirektor 
  

Stephan Tschigg  
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)  
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